
111. Fertigung

t
E r ]. ä u t e r u fegen

zum Teilbebauungoplan nSchafhof" vom März 2959 der Qenelnde
E ]. m 8 t e i n

1) Die zeiclulieri.sche Darstellung des Bebauungßplanesp Wozu die
EI'k].ärung der Signaturen gehört! iat in Verblzidung mit diesen
Erläuterungen massgebend für
a)'die Handhabwig der baupolizeilicben Varschriftgn ($ 20 Abs

Buchstabe b'& c # 6o'$ 63 des Aufbaugesetzes)l

l

b) die zu aether Very/irklichung zutreffenden Massnahmen zur
Ordnung: dea Grund und Bodens.und der bebauung; (5$ 23-591
6]. und'62 des Aufbaugesetzes).

/'''' 2) blasse un.d ]'Hakte der zeichnerischen ])arste].lun.g sind :für die
tlbertragung in die Vflrklichkeit nur verdi.Dali.ch, soweit die
6e].ben in den Bebauungsplan eingezeichnet sind u. es sich
handel.t im Besonderen umt

Fahrbahnbreite u. Straßenbbegrenzungsllnie
Abstände von Bauf].uchtlinien, die lügt der
Straßenbegrenzungslin.ie nicht zusammenfallen.

iylit der IJmgrenzungslinie ist daB künftige Baugebiet abgegrenzt.
Die Ungrenzunga].laien aida im Bebauungsplan in bblau eii.gezeichnet
Das Baugebie'b'iat als g9pliachtesL\Fohq=y..Kleinaledllxngsgeble'b .Bli'b
landwlrtsch. Charakter:j:zu .Ëg.!r$QbEëh.

11

Zur Ordnung: deß Grund und. Bodens werden f'o].genie Maa nahmen er
äilfHeiii GiieiiËauBgleiche kÜHnen angeordnet werden! wenn si.e einen

r('-t für die Bebauung geeigneten Zusclmitt der Baugrundstücke im Zue
sammenhang mit dex' geplanten Straßen:führung ergeöben+

111

Zur Ordo.ung .d.er' .Bebauung wird folgendem bestimmte
lv

A . . . .A]JgQpg;nie s

1) Soweit in der zeichnerischen Darste]]ung a].s so].che auage:
wiesen oder soweit vorhanden bbig zu ihrer Auflassungp dürfen
Verkehrsf[ächen einsch]ies6].ich ihrer Straßenachutzstreifen
nicht bbebaut werd en.

2) Die zeiclunerische Darste]].ung \lnd di.e eingezeicbneten Bauten
sind bbei a].],en Neubauten einzuhalten.
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1)

2)

3)

D[e Au8senf].ächen sind in Werkstoffe Putz. Farbe, Verteilung
und Gtäße der Fensterläden dem Idasstab deo Gebäudes u.der Ein
heit[ichkeit des St!'aßenbi].des anzupassen.

Aussenwände

I'ür die Aussenwände sind nur Putzarten ohne starke Musterung
oder P].astik zuges-assen.
Dor Farbton 6011 weiss, naturfarbben oder in hellen tränen ge
ha[ten sein. Ka].te Töne insbesondere bb].aue oder violette sind
unzu]. ässig .

$
6

1) Dle Einfriedigung vor den Häusern entlang der Vorgarten;hie
!Ë:*!i"äli Ët;il:a: :ii , :: ::Ël:Ë.iä.SE:':SE?'$::! :2: ::j"
Ëi.e"Elngaig1;düren oder Tore sind'in der gleichen A]'t zwjehen
entsprechend starken Pfosten auszuführen.

IEinfriedigung der Vorgärten

Der seit].i.che Grenzabstand der Wohngebäude muse mindestens=3.50ËEa
betragen. Soweit in Ausnahmefällen da.von abgewichen werden.Dauegl
i.Bt jedoch ein Gebäudeabatand mit 7.00 m unbedingt einzuhalteni

$ /

::«;ËË:;!ili!;'=!:1;: :Ë::g:iä: ;:; i:! $;! 12 4Ë:iËl;=".
Dle Anschluasmög].ichkeit an das Ortskanaliaationsnetz muss belm
Bau der Grubbe bereits vorgesehen werden. Eine Versickerung ist
nicht gestattet .

Diese Vorßchri. :sten
in Kraß't .

treten mit der 3'eststellung durch
$

9

durch die Geileinde

Mit der Verwil'klichung des Bebbauungsplanes wird in den nächsten
5 Jahren begolunen.

E].nateinP den 30 September 196o
Der IBb.rgermeisteri



]ll Fertigung

Im Vollzugs des $ 19 {2) dn

l\neustadt/Weinstra8ë,

Bozirksngiewng der Pfalz
Im Auftrag:

n5. (PB. \ WIRTH

Obenegierungsbaural

.Betraf:ft Feststellung des Teilbebbauungsplanes ttSchafhofa
in sctiafhof, Gde. E].mstein .

Die Bezirksregierung der Pfa]-z hat mit Entsch].meßung vom
27.7.1961. - Az. 421-o7 -- N 8/]. -- den Teilbebauungsplan

ti S chafhof ti

in Schafhof vom llärz 1959 und die Er]-äußerungen hlergu
vom 3o.9.196o gemäß $ 19 Abs. 2 des Aufbaugesetzes flip

Rheinland-Pfalz vom 1.8.1949 in Verbindung mit $ 174 Ab$. 1
des Bundesbaugesetzes vom 23.6.196o genehmigt.
Der Gemeinderat hat diesen Teilbebauungsplan einschließlich
der Erläuterungen hierzu mit Besch]uß vom 3]-.].o.196].
gemäß $ ].9 Abs. 3 des Aufbaugesetzes festgeste]-]-t.

Elm3-bein, den 28. November 1961
Gemeine ev erw altung :

ge z . Semmelsbb enger
Bürgermeist er

===::':t:=2ë#::::::
(Vo ]. lzugsb eamt er )


